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Finanzierung der Notaufnahmen aus 
der Sicht deré

Å DIVI

Å Politik

Å Kassenärztlichen Vereinigungen 

Å Krankenkassen

Å Deutschen Krankenhausgesellschaft

Å Verband der Universitätsklinika Deutschlands

Å DRK
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Finanzierung der Notfallmedizin in 
den Krankenhäusern

Geschätztes Defizit in der ambulanten Notfallversorgung 
in den KH: Ca. 1 Milliarde ú (bei 20 Mio Fällen)

Kosten für die stationäre Notfallversorgung an 
Unikliniken/Maximalversorgern sind ebenfalls nicht 
ausreichend gedeckt

Ą Notaufnahmen werden in vielen KH schlecht 
ausgestattet und unterstützt
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Reformvorschläge
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Reformvorschläge
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Reformvorschläge
Organisation der Notfallversorgung

Zentrale Notaufnahmen könnten unterteilt werden in:

ÅKategorie I (überregionales Zentrum), 

ÅKategorie II (regionales Versorgungskrankenhaus mit 
eingeschränkter Anzahl an stationären Fachabteilungen)

ÅKategorie III (ambulantes Versorgungszentrum z.B. in 
ländlichen Gebieten ohne eigenes Krankenhaus, z.B. mit 
Anbindung an ein Ärztezentrum oder medizinisches 
Versorgungszentrum)

Kooperation, Versorgungsnetzwerke



Integration einer kassenärztlichen 
Notfallpraxis
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Reformvorschläge
Finanzierung über Budgets

Finanzierung der Betriebs - /Vorhaltekosten der Notfallzentren 
und der stationären Vorhaltekosten über Budgets oder 
Sicherstellungszuschläge und/oder kostendeckende 
Notfallpauschalen

Finanzierung der Investitionskosten aus Landesmitteln

Vergütung des kassenärztlichen Notdienstes direkt durch die 
KV oder durch Einbringung der Mittel in das Budget des 
Notfallzentrums

Ggf. Zuschüsse durch Landkreise und Gemeinden um 
Attraktivität zu steigern

Ggf. Anpassung der stationären DRGós



Bemessungsgrundlagen für Budgets

Größe der zu versorgenden Bevölkerung

Fallzahlen

Ambulant/stationär

Krankheitsschwere

Fächerspektrum

Ą Personalbedarf Notfallzentrum(Ärzte/Pflege) + Med. 
Bedarf + Infrastruktur

Ą Vorhaltekosten für stationäre Notfallversorgung 
(Schicht - und Bereitschaftsdienste, Rufbereitschaften)





Krankenhausstrukturgesetz

Die Länder führen die Krankenhausplanung im Rahmen 
der Daseinsvorsorge auch weiterhin durch und haben die 
Investitionskosten für die von der Planung umfassten 
Krankenhauskapazitäten in notwendigem Umfang 
bereitzustellen.

Krankenhäuser, die an der stationären Notfallversorgung
teilnehmen, erhalten in Abhängigkeit von den 
vorgehaltenen Notfallstrukturen zu differenzierende 
Zuschläge . Für nicht an der Notfallversorgung 
teilnehmende Krankenhäuser ist ein Abschlag vorzusehen.



Der Gemeinsame Bundesausschuss legt bis zum 31. Dezember 
2016 ein gestuftes System von Notfallstrukturen in 
Krankenhäusern , einschließlich einer Stufe für die 
Nichtteilnahme an der Notfallversorgung fest. Hierbei sind für 
jede Stufe der Notfallversorgung insbesondere Mindestvorgaben 
zur Art und Anzahl von Fachabteilungen, zur Anzahl und 
Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals sowie zum 
zeitlichen Umfang der Bereitstellung von Notfallleistungen  
differenziert festzulegen. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
berücksichtigt bei diesen Festlegungen planungsrelevante 
Qualitätsindikatoren nach Absatz 1, soweit diese für die 
Notfallversorgung von Bedeutung sind . Den betroffenen 
medizinischen Fachgesellschaften ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind bei der 
Beschlussfassung zu berücksichtigen .

Krankenhausstrukturgesetz





Ambulant

KV

Rettungsdienst

Länder

Krankenhäuser

DRG

Organisation der Notfallversorgung in 
Deutschland



16

Kassenärztlicher Notdienst

Fehlender Nachwuchs speziell auf dem Land

Größere Versorgungsbezirke

Teilweise fehlende notfallmedizinische 
Qualifikation

Eingeschränkte diagnostische und 
therapeutische Möglichkeiten

Ą Zunehmende Einrichtung von 

Notdienstpraxen an Krankenhäusern
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Zahlen zur Notfallmedizin

http://www.dkgev.de/media/file/19401.2015-02-17_Gutachten_zur_ambulanten_Notfallversorgung_im_Krankenhaus_2015.pdf



19



20



Kassenärztliche Vereinigungen

ĂIn Zukunft sollen alleine die niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen die Einrichtung von 
sogenannten Portalpraxen zur Notfallversorgung an 
Krankenhäusern bezahlen. Mal abgesehen davon, dass 
viele Kassenärztliche Vereinigungen bereits an 
Krankenhäusern eigene Praxen im Rahmen des 
Bereitschaftsdienstes betreiben, vergibt die Politik die 
Chance, Regeln für eine dringend notwendige 
Patientensteuerung aufzustellen. Keine Strategie, kein 
Weitblick, nur eine Verschiebung von Geldern, die für 
die ambulante Versorgung der Patienten gebraucht 
werden, in die leeren Kassen von Krankenhäusern .

Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung ( KBV)

Pressemitteilung der KBV 05.11.2015





KV Baden - Württemberg



Ziele der Notfallversorgung

Zentrale Notaufnahme des Krankenhauses

ÅRasche Diagnostik und Therapie bei schweren Erkrankungen 
unter Einsatz der dafür notwendigen Ressourcen

Å Ziele: Niedrige Sterblichkeit, Funktionserhalt, 
Lebensqualität, niedrige Folgekosten für das 
Gesundheitssystem

Å Ausschöpfung der Möglichkeiten der modernen ambulanten 
Medizin. Vermeidung unnötiger stationärer Aufnahmen

Portalpraxen der KV

Å Ausschluss bedrohlicher Erkrankungen

Å Symptomorientierte Basisversorgung

ÅGeringer Ressourcenverbrauch

Å Keine vollständige Abklärung z.B. von chronischen 
Beschwerden
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Struktur eines Notfallzentrums

Zentrale NotaufnahmeNotfallpraxis

EKG SonoLabor Röntgen CT

Selbstvorstellung Rettungsdienst      Notarzt

Ambulante

Behandlung

Zusätzliche 

Diagnostik/OP

Stationäre

Aufnahme Verlegung

Kurzliegerstation

Triage/Ersteinschätzung



Ersteinschätzung durch erfahrene und geschulte 
Pflegekraft

Schwerere Erkrankungen und hoher 
Ressourcenverbrauch Ą Notaufnahme

Leichte Erkrankungen und niedriger 
Ressourcenverbrauch Ą Notfallpraxis





Krankenkassen





ĂDar¿ber hinaus begrüßte der DKG-Präsident die vorgesehene

Neukonzeption der ambulanten Notfallleistungen.ñ


